
§ 1  Vertragsgrundlagen, Geltung der Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen

(1)	Die	im	Zusammenhang	mit

	 •	der	Lieferung	von	Photovoltaikanlagen,

	 •		der	Lieferung	von	Bestandteilen	von	Photovoltaik-

anlagen,

	 •	der	Montage	der	gelieferten	Teile	und

	 •	der	Vermittlung	von	Dachflächen

	geltenden	 vertraglichen	Vereinbarungen	ergeben	sich	

aus	der	Bestellung,	der	Auftragsbestätigung	und	die-

sen	Geschäftsbedingungen.	Photovoltaikanlagen	und	

die	 Bestandteile	 von	 Photovoltaikanlagen	 werden	 im	

Folgenden	als	„Kaufgegenstand“	bezeichnet.	

(2)		Im	 Rahmen	 einer	 laufenden	 Geschäftsverbindung	

unter	 Kaufleuten	 werden	 diese	 Allgemeinen	 Ge-

schäftsbedingungen	 auch	 dann	 Bestandteil	 des	

Vertrages,	wenn	wir	im	Einzelfall	nicht	ausdrücklich	

auf	ihre	Einbeziehung	hingewiesen	haben.	

(3)		Verbraucher	 im	 Sinne	 dieser	 Geschäftsbedingun-

gen	 ist	 jede	 natürliche	 Person,	 die	 ein	 Rechtsge-

schäft	zu	einem	Zwecke	abschließt,	der	weder	ihrer	

gewerblichen	noch	 ihrer	selbständigen	beruflichen	

Tätigkeit	 zugerechnet	 werden	 kann.	 Unternehmer	

im	Sinne	dieser	Geschäftsbedingungen	ist	eine	na-

türliche	oder	juristische	Person	oder	eine	rechtsfä-

hige	Personengesellschaft,	die	bei	Abschluss	eines	

Rechtsgeschäfts	 in	 Ausübung	 ihrer	 gewerblichen	

oder	 selbständigen	 beruflichen	 Tätigkeit	 handelt.	

Kunden	 im	 Sinne	 dieser	 Geschäftsbedingungen	

sind	sowohl	Verbraucher	als	auch	Unternehmer.

(4)		Die	vom	Kunden	unterzeichnete	Bestellung	können	

wir	 durch	 Zusendung	 einer	 Auftragsbestätigung	

innerhalb	 von	 zwei	 Wochen	 annehmen.	 Die	 Frist	

beginnt	mit	dem	Datum	der	Bestellung.

(5)		Von	 uns	 gefertigte	 zeichnerische	 oder	 sonstige	

graphische	Darstellungen	verstehen	sich	als	Nähe-

rungsdarstellungen.

--------------------------------------------------------------

§ 2 Leistungsinhalt und Leistungszeitpunkt

(1)		Eine	 Montage	 des	 Kaufgegenstands	 ist	 nur	 dann	

geschuldet,	wenn	dies	ausdrücklich	zwischen	den	

Parteien	vereinbart	wurde.	Soweit	der	Kaufgegen-

stand	 nicht	 montiert	 wird,	 ist	 er	 an	 unserem	 Fir-

mensitz	 abzuholen.	 Soll	 der	 Kaufgegenstand	 auf	

Wunsch	des	Kunden	versendet	werden,	so	sind	die	

Frachtgebühren	vom	Kunden	zu	tragen.

(2)			Wir	sind	zu	Teillieferungen	und	-leistungen	berech-

tigt,	soweit	dies	für	den	Kunden	zumutbar	ist.

(3)			Soweit	vertraglich	keine	Frist	für	unsere	Leistungen	

vereinbart	wurde,	erfolgt	die	Lieferung	vier	Wochen	

nach	Datum	der	Auftragsbestätigung.

(4)			Soweit	 wir	 eine	 verbindlich	 vereinbarte	 Frist	 nicht	

einhalten	 und	 die	 Geltendmachung	 von	 Rechten	

des	 Kunden	 eine	 angemessene	 Nachfrist	 voraus-

setzt,	so	beträgt	die	Nachfrist	mindestens	zwei	Wo-

chen.	 Die	 Voraussetzungen	 des	 Verzugs	 werden	

durch	diese	Regelung	nicht	berührt.

(5)		Die	Einhaltung	unserer	Leistungsverpflichtung	setzt	

die	 rechtzeitige	 und	 ordnungsgemäße	 Erfüllung	

der	Pflichten	des	Kunden	voraus.	Die	Einrede	des	

nichterfüllten	Vertrags	bleibt	vorbehalten.

--------------------------------------------------------------

§ 3 Urheberrechte

An	 Abbildungen,	 Zeichnungen,	 Kalkulationen,	 Er-

tragsprognosen	 und	 sonstigen	 Unterlagen	 –	 auch	 in	

elektronischer	 Form	 –	 behalten	 wir	 uns	 Eigentums-	

und	Urheberrechte	vor.	Vor	ihrer	Weitergabe	an	Dritte	

bedarf	der	Kunde	unserer	ausdrücklichen	schriftlichen	

Zustimmung.

--------------------------------------------------------------

§ 4 Bereitstellung individueller Messwerte 

(1)			Soweit	keine	andere	Vereinbarung	getroffen	wurde,	

hat	der	Kunde	keinen	Anspruch	darauf,	dass	 ihm	

individuell	gemessene	Werte	der	gelieferten	Solar-

module,	insbesondere	sog.	Flash-Listen	zur	Verfü-

gung	gestellt	werden.

(2)			Soweit	 wir	 dem	 Kunden	 von	 einem	 Dritten	 (z.B.	

Hersteller)	 individuell	gemessene	Werte	von	Solar-

modulen	 zur	 Verfügung	 stellen,	 entstehen	 hieraus	

keine	vertraglichen	Verpflichtungen	für	uns.	Die	Da-

ten	stellen	keine	Beschaffenheitsvereinbarung,	Ga-

rantie	oder	Zusicherung	bestimmter	Eigenschaften	

durch	uns	dar,	es	sei	denn	dies	wird	zwischen	den	

Parteien	vereinbart.

--------------------------------------------------------------

§ 5 Rücktritt vom Vertrag

(1)			Wir	 sind	 zum	 Rücktritt	 vom	 Vertrag	 berechtigt,	

wenn	wir	 trotz	 rechtzeitigem	Abschluss	eines	De-

ckungsgeschäfts	 aufgrund	 unvollständiger,	 un-

richtiger	 oder	 nicht	 rechtzeitiger	 Selbstbelieferung	

durch	 unsere	 Lieferanten	 den	 Kaufgegenstand	

nicht	 erhalten.	 Der	 Rücktritt	 ist	 ausgeschlossen,	

wenn	die	ausbleibende	oder	 fehlerhafte	Selbstbe-

lieferung	 von	 uns	 oder	 unseren	 Erfüllungsgehilfen	

zu	verantworten	ist.	Wir	werden	den	Kunden	über	

die	ausgebliebene	Selbstbelieferung	oder	Montage	

unverzüglich	 informieren	und	 im	Falle	eines	Rück-

tritts	 eine	 bereits	 erhaltene	 Gegenleistung	 unver-

züglich	zurückerstatten.

(2)			Wir	sind	unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	

1	 alternativ	 dazu	 berechtigt,	 dem	 Kunden	 andere	

Waren	 als	 vereinbart	 anzubieten	 und	 eine	 ange-

messene	Frist	zur	Annahme	des	Angebots	zu	set-

zen.	 In	 diesem	 Fall	 sind	 wir	 nach	 Ablehnung	 des	

Angebotes	durch	den	Kunden	oder	nach	Ablauf	der	

Annahmefrist	zum	Rücktritt	vom	Vertrag	berechtigt.

(3)			Wir	sind	ferner	aus	wichtigem	Grund	zum	Rücktritt	

vom	Vertrag	berechtigt,	wenn	der	Kunde	gegenüber	

uns	 falsche	 Angaben	 über	 die	 seine	 Kreditwürdig-

keit	bedingenden	Tatsachen	gemacht	hat.	Wir	sind	

auch	 zum	 Rücktritt	 vom	 Vertrag	 berechtigt,	 wenn	

unser	 Entgeltanspruch	 gegen	 den	 Kunden	 gefähr-

det	 ist,	 weil	 eine	 Zwangsvollstreckungsmaßnahme	

gegen	 den	 Kunden	 fruchtlos	 durchgeführt	 wurde,	

der	Kunde	die		Versicherung	an	Eides	statt	über	sei-

ne	Vermögensverhältnisse	abgegeben	hat	oder	ein	

Insolvenzverfahren	über	das	Vermögen	des	Kunden	

eröffnet	oder	mangels	Masse	nicht	eröffnet	wurde.

--------------------------------------------------------------

§ 6 Einsatz von Erfüllungsgehilfen und Vertretern

Wir	sind	berechtigt,	dritte	Dienstleister	und	Erfüllungs-

gehilfen	mit	der	Erbringung	unserer	vertraglichen	Leis-

tungen	zu	beauftragen.	

--------------------------------------------------------------

§ 7  Finanzierung, rechtliche und steuerliche 

Fragen, Mietvertrag

Der	Kunde	ist	selbst	dafür	verantwortlich,	

•	 	rechtzeitig	 abzuklären,	 ob	und	wie	 er	 die	 vertrag-

lichen	 Leistungen	 finanziert	 und	 ob	 er	 öffentliche	

Finanzierungshilfen	in	Anspruch	nehmen	kann.	Wir	

vermitteln	keine	Finanzdienstleistungen	und	erteilen	

diesbezüglich	 auch	 keine	 Beratung.	 Dem	 Kunden	

wird	empfohlen,	im	Falle	der	Fremdfinanzierung	vor	

der	Unterzeichnung	der	Bestellung	mit	der	finanzie-

renden	Bank	unter	Vorlage	des	Bestellformulars	mit	

sämtlichen	 Vertragsanlagen	 abzuklären,	 ob	 deren	

Finanzierungsanforderungen	erfüllt	werden.	

•	 	alle	 rechtlichen	 und	 steuerlichen	 Fragen	 zum	 Bau	

und	 zur	 Inbetriebnahme	 einer	 Photovoltaikanlage	

abzuklären.	Zu	diesen	Fragen	gehören	bei	photo-

voltaischen	Anlagen	Voraussetzungen	und	Umfang	

der	Rechte	und	Pflichten	des	Kunden	nach	dem	Er-
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neuerbare-Energien-Gesetz.	 Bei	 photovoltaischen	

Anlagen	 ist	 das	 Erfordernis	 von	 öffentlich-recht-

lichen	 und	 privat-rechtlichen	 Zustimmungen	 und	

Genehmigungen	 für	 die	 Anlage	 zu	 prüfen.	 Soweit	

Zustimmungen	 oder	 Genehmigungen	 erforderlich	

sind,	ist	der	Kunde	dafür	verantwortlich,	sie	recht-

zeitig	einzuholen.	Nutzt	der	Kunde	ein	fremdes	Ge-

bäude	oder	Grundstück	für	die	Photovoltaikanlage,	

gehören	alle	mietrechtlichen	Fragen	und	Verhand-

lungen	zum	Verantwortungskreis	des	Kunden.	Das	

gilt	auch	bei	Flächen,	die	von	uns	vermittelt	werden.	

Wir	erteilen	keine	Rechts-	und	Steuerberatung.

•	 	zu	überprüfen,	ob	ein	von	ihm	für	die	Installation	der	

Photovoltaikanlage	 vorgesehene	 Dach-	 oder	 Bo-

denfläche	einen	geeigneten	Untergrund	für	die	Pho-

tovoltaikanlage	bildet.	Diese	Pflicht	trifft	den	Kunden	

auch	bei	Flächen,	die	von	uns	vermittelt	wurden.	Bei	

Gebäude-Photovoltaikanlagen	 ist	 insbesondere	 zu	

berücksichtigen,	ob	das	Gebäude	statisch	geeignet	

ist,	 die	 Photovoltaikanlage	 zu	 tragen.	 Dem	 Käufer	

obliegt	die	Prüfung,	dass	 in	allen	von	der	Montage	

betroffenen	 Gebäudeteilen	 keine	 asbesthaltigen	

Stoffe	 enthalten	 sind,	 welche	 die	 vorgesehenen	

Montagearbeiten	erschweren	oder	ausschließen.

--------------------------------------------------------------

§ 8  Rechte des Kunden bei Sach- und  

Rechtsmängeln

(1)		Die	Rechte	des	Kunden	bei	Sach-	und	Rechtsmän-

geln	ergeben	sich	aus	dem	Gesetz,	 soweit	nichts	

Abweichendes	vereinbart	wurde.

(2)			Ein	Mangel	des	Kaufgegenstands	liegt	nicht	schon	

alleine	 deswegen	 vor,	 weil	 der	 tatsächliche	 Ertrag	

oder	 Gewinn	 der	 Photovoltaikanlage	 oder	 Solar-

module	die	Werte	einer	von	uns	oder	einem	Dritten	

erstellten	 Prognose	 unterschreiten.	 Die	 Prognose	

stellt	eine	Schätzung	auf	der	Grundlage	von	Erfah-

rungswerten	 dar,	 von	 deren	 Ergebnissen	 die	 tat-

sächlich	erzielten	Ergebnisse	abweichen	können.	

(3)		Offensichtliche	Mängel	des	Kaufgegenstands	müs-

sen	uns	innerhalb	von	zwei	Wochen	nach	Auftreten	

des	Mangels	angezeigt	werden.	Erfolgt	die	Anzeige	

nicht	 innerhalb	 der	 vorgenannten	 Frist,	 erlöschen	

die	Gewährleistungsrechte.	Das	gilt	nicht,	wenn	wir	

den	 Mangel	 arglistig	 verschwiegen	 oder	 eine	 Ga-

rantie	für	die	Beschaffenheit	des	Kaufgegenstands	

übernommen	haben.	Liegt	ein	beiderseitiges	Han-

delsgeschäft	vor,	so	gelten	an	Stelle	dieses	Absat-

zes	alleine	die	Regelungen	des	§	377	HGB.

(4)		Ist	 der	 Kunde	 Unternehmer,	 behalten	 wir	 uns	 bei	

Vorliegen	eines	Mangels	die	Wahl	der	Art	der	Nach-

erfüllung	vor.

(5)		Es	wird	keine	Gewähr	für	Schäden	des	Kaufgegen-

stands	übernommen,	soweit	diese	auf	nachfolgen-

de	 Gründe	 zurückzuführen	 und	 nicht	 von	 uns	 zu	

vertreten	 sind:	 Ungeeignete	 oder	 unsachgemäße	

Verwendung,	 natürliche	 Abnutzung,	 Verschleiß,	

fehlerhafte	oder	nachlässige	Behandlung,	übermä-

ßige	 Beanspruchung,	 ungeeignete	 Betriebsmittel,	

unsachgemäße	und	ohne	vorherige	Genehmigung	

durch	 uns	 erfolgte	 Änderungen	 oder	 Instandset-

zungsarbeiten	seitens	des	Kunden	oder	Dritter.

(6)		Ist	 der	 Kunde	 Unternehmer,	 verjähren	 Ansprüche	

wegen	Mängeln	 in	einem	Jahr	ab	Ablieferung	des	

Kaufgegenstands.	Die	Verjährungsfrist	 im	Falle	 ei-

nes	 Lieferregresses	 nach	 den	 §§	 478,	 479	 BGB	

bleibt	unberührt.	Dieser	Absatz	gilt	nicht,	soweit	es	

sich	 um	 Schadensersatzansprüche	 wegen	 Män-

geln	handelt.	In	diesem	Fallgilt	§	9.

(7)		Mit	 keiner	 der	 voranstehenden	 Klauseln	 ist	 eine	

Änderung	der	 gesetzlichen	oder	 richterrechtlichen	

Beweislastverteilung	bezweckt.

--------------------------------------------------------------

§ 9 Schadensersatz

(1)		Unsere	 vertragliche	 und	 deliktische	 Haftung	 für	

Schäden	 ist	 auf	 Vorsatz	 und	 grobe	 Fahrlässigkeit	

(auch	 unserer	 gesetzlichen	 Vertreter	 und	 Erfül-

lungsgehilfen)	beschränkt.	Dies	gilt	nicht	für	Schä-

den	 aus	 der	 Verletzung	 von	 Leben,	 Körper	 oder	

Gesundheit,	bei	Ansprüchen	wegen	der	Verletzung	

von	Pflichten,	deren	Erfüllung	die	ordnungsgemäße	

Durchführung	des	Vertrags	überhaupt	erst	ermög-

licht	und	auf	deren	Einhaltung	der	Vertragspartner	

regelmäßig	 vertraut	 und	 vertrauen	 darf	 (Kardinal-

pflichten).	 Insoweit	 haften	 wir	 für	 jeden	 Grad	 des	

Verschuldens	 (auch	unserer	 gesetzlichen	Vertreter	

und	Erfüllungsgehilfen).

(2)		Unsere	Haftung	ist	auf	vertragstypische	vorherseh-

bare	 Schäden	 begrenzt.	 Diese	 Beschränkung	 gilt	

nicht	bei	Vorsatz	oder	grober	Fahrlässigkeit	 (auch	

unserer	gesetzlichen	Vertreter	und	Erfüllungsgehil-

fen)	 und	 für	 Schäden	 aus	 der	 Verletzung	 von	 Le-

ben,	 Körper	 oder	 Gesundheit.	 Insofern	 haften	 wir	

für	alle	Schäden.

(3)		Schadensersatzansprüche	 des	 Kunden	 verjähren	

innerhalb	 eines	 Jahres	 ab	 Entstehung	 des	 An-

spruchs	bzw.	bei	Schadensersatzansprüchen	we-

gen	eines	Mangels	ab	Ablieferung	der	Sache.	Diese	

Beschränkung	 gilt	 nicht	 bei	 Vorsatz	 oder	 grober	

Fahrlässigkeit	 (auch	unserer	gesetzlichen	Vertreter	

und	 Erfüllungsgehilfen)	 und	 für	 Schäden	 aus	 der	

Verletzung	von	Leben,	Körper	oder	Gesundheit.	In-

sofern	haften	wir	nach	der	gesetzlichen	Verjährung.

(4)		Ein	Ausschluss	oder	eine	Begrenzung	unserer	Haf-

tung	 wirkt	 auch	 für	 unsere	 gesetzlichen	 Vertreter	

und	Erfüllungsgehilfen.

(5)		Unberührt	von	den	Regelungen	dieses	Paragrafen	

bleibt	unsere	Haftung	aus	der	Abgabe	von	Garanti-

en	und	Zusicherungen	sowie	aus	Gefährdungstat-

beständen	 (insbesondere	 nach	 dem	 Produkthaf-

tungsgesetz).

(6)		Mit	 keiner	 der	 voranstehenden	 Klauseln	 ist	 eine	

Änderung	der	 gesetzlichen	oder	 richterrechtlichen	

Beweislastverteilung	bezweckt.

--------------------------------------------------------------

§ 10 Garantie 

Eine	über	unsere	Gewährleistungsverpflichtungen	hin-

aus	gehende	Garantie	wird	durch	uns	nicht	übernom-

men,	es	sei	denn,	es	besteht	eine	individuelle	Garan-

tievereinbarung.

--------------------------------------------------------------

§ 11 Form von Erklärungen

Rechtsverbindliche	 Erklärungen	 und	 Anzeigen	 des	

Kunden	gegenüber	uns	haben	schriftlich	zu	erfolgen.	

Die	Adresse	 für	 schriftliche	Mitteilungen	 lautet:	Aixtra	

Solar	AG,	Forster	Strasse	50,	52080	Aachen.

(2)		Mündliche	 Zusagen	 durch	 unsere	 Vertreter	 oder	

sonstige	 Hilfspersonen	 bedürfen	 der	 schriftlichen	

Bestätigung	durch	uns.

--------------------------------------------------------------

§ 12 Zahlungsmodalitäten

Schecks	und	Wechsel	werden	nur	zahlungshalber	und	

nur	nach	vorheriger	Vereinbarung	angenommen.	

(2)			Der	Abzug	von	Skonto	ist	ohne	ausdrückliche	Ver-

einbarung	unzulässig.

(3)			Gegen	 unsere	 Forderungen	 kann	 der	 Kunde	 nur	

mit	 unbestrittenen	 oder	 rechtskräftig	 festgestell-

ten	 oder	 bestrittenen,	 aber	 entscheidungsreifen	

Gegenansprüchen	aufrechnen.	Zurückbehaltungs-

rechte	des	Kunden	bleiben	unberührt.	

--------------------------------------------------------------
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§ 13  Eigentumsvorbehalt gegenüber  

Verbrauchern

(1)		Ist	der	Kunde	Verbraucher,	so	gelten	für	den	Eigen-

tumsvorbehalt	die	Regelungen	dieses	Paragrafen.

(2)		Wir	 behalten	 uns	 das	 Eigentum	 am	 Kaufgegen-

stand	bis	 zur	 vollständigen	Zahlung	des	Kaufprei-

ses	vor.

(3)		Über	 Zwangsvollstreckungen	 Dritter	 in	 den	 Kauf-

gegenstand	hat	der	Kunde	uns	unverzüglich	unter	

Übergabe	 der	 für	 eine	 Intervention	 notwendigen	

Unterlagen	 zu	 unterrichten;	 dies	 gilt	 auch	 für	 Be-

einträchtigungen	sonstiger	Art.	Unabhängig	davon	

hat	der	Kunde	bereits	 im	Vorhinein	die	Dritten	auf	

die	am	Kaufgegenstand	bestehenden	Rechte	hin-

zuweisen.

--------------------------------------------------------------

§ 14  Eigentumsvorbehalt gegenüber  

Unternehmern

(1)		Ist	der	Kunde	Unternehmer,	so	gelten	die	Regelun-

gen	dieses	Paragrafen.

(2)		Wir	 behalten	 uns	 das	 Eigentum	 am	 Kaufgegen-

stand	 bis	 zur	 Erfüllung	 sämtlicher	 Forderungen	

gegen	den	Kunden	vor,	auch	wenn	der	Kaufgegen-

stand	bereits	bezahlt	wurden.	

(3)		Der	 Kunde	 ist	 verpflichtet,	 den	 Kaufgegenstand	

pfleglich	 zu	 behandeln;	 insbesondere	 ist	 er	 ver-

pflichtet,	 diesen	 auf	 eigene	 Kosten	 gegen	 Feuer-,	

Wasser-	 und	 Diebstahlschäden	 ausreichend	 zum	

Neuwert	zu	versichern.	Sofern	Wartungs-	und	Ins-

pektionsarbeiten	erforderlich	sind,	muss	der	Kunde	

diese	auf	eigene	Kosten	rechtzeitig	durchführen.

(4)		Über	 Zwangsvollstreckungen	 Dritter	 in	 den	 Kauf-

gegenstand	hat	der	Kunde	uns	unverzüglich	unter	

Übergabe	 der	 für	 eine	 Intervention	 notwendigen	

Unterlagen	 zu	 unterrichten;	 dies	 gilt	 auch	 für	 Be-

einträchtigungen	sonstiger	Art.	Unabhängig	davon	

hat	der	Kunde	bereits	 im	Vorhinein	die	Dritten	auf	

die	am	Kaufgegenstand	bestehenden	Rechte	hin-

zuweisen.	

(5)		Der	Kunde	 ist	berechtigt,	den	Kaufgegenstand	 im	

ordentlichen	 Geschäftsgang	 weiter	 zu	 verkaufen;	

er	 tritt	uns	 jedoch	bereits	 jetzt	alle	Forderungen	 in	

Höhe	des	Faktura	Endbetrages	(einschließlich	Um-

satzsteuer)	unserer	Forderung	ab,	die	ihm	aus	der	

Weiterveräußerung	 gegen	 seine	 Abnehmer	 oder	

Dritte	 erwachsen,	 und	 zwar	 unabhängig	 davon,	

ob	 der	 Kaufgegenstand	 ohne	 oder	 nach	 Verar-

beitung	weiter	verkauft	worden	ist.	Zur	Einziehung	

dieser	Forderung	bleibt	der	Kunde	auch	nach	der	

Abtretung	ermächtigt.	Unsere	Befugnis,	die	Forde-

rung	 selbst	 einzuziehen,	 bleibt	 hiervon	 unberührt.	

Wir	 verpflichten	 uns	 jedoch,	 die	 Forderung	 nicht	

einzuziehen,	solange	der	Kunde	seinen	Zahlungs-

verpflichtungen	 aus	 den	 vereinnahmten	 Erlösen	

nachkommt,	 nicht	 in	 Zahlungsverzug	 gerät	 und	

insbesondere	kein	Antrag	auf	Eröffnung	eines	Ver-

gleichs-	 oder	 Insolvenzverfahrens	 gestellt	 ist	 oder	

Zahlungseinstellung	vorliegt.	 Ist	aber	dies	der	Fall,	

so	können	wir	verlangen,	dass	der	Kunde	uns	die	

abgetretenen	 Forderungen	 und	 deren	 Schuldner	

bekannt	 gibt,	 alle	 zum	 Einzug	 erforderlichen	 An-

gaben	macht,	die	dazugehörigen	Unterlagen	aus-

händigt	und	den	Schuldnern	(Dritten)	die	Abtretung	

mitteilt.

(6)		Die	Verarbeitung	oder	Umbildung	des	Kaufgegen-

stands	 durch	 den	 Kunden	 wird	 stets	 für	 uns	 vor-

genommen,	 ohne	 dass	 hierdurch	 Verpflichtungen	

für	 uns	 entstehen.	 Wird	 der	 Kaufgegenstand	 mit	

anderen,	 uns	 nicht	 gehörenden	 Gegenständen	

verarbeitet,	 so	 erwerben	 wir	 das	 Miteigentum	 an	

der	 neuen	 Sache	 im	 Verhältnis	 des	 Wertes	 des	

Kaufgegenstands	(Fakturaendbetrag,	einschließlich	

Umsatzsteuer)	 zu	 den	 anderen	 verarbeiteten	 Ge-

genständen	zur	Zeit	der	Verarbeitung.	Für	die	durch	

Verarbeitung	 entstehende	 Sache	 gilt	 im	 Übrigen	

das	Gleiche	wie	für	den	unter	Vorbehalt	gelieferten	

Kaufgegenstand.

(7)		Wird	 der	 Kaufgegenstand	 mit	 anderen,	 uns	 nicht	

gehörenden	 Gegenständen	 untrennbar	 vermischt,	

so	erwerben	wir	das	Miteigentum	an	der	neuen	Sa-

che	im	Verhältnis	des	Wertes	der	Kaufsache	(Fak-

turaendbetrag,	einschließlich	Umsatzsteuer)	zu	den	

anderen	vermischten	Gegenständen	zum	Zeitpunkt	

der	 Vermischung.	 Erfolgt	 die	 Vermischung	 in	 der	

Weise,	 dass	die	Sache	des	Kunden	 als	Hauptsa-

che	anzusehen	 ist,	so	gilt	als	vereinbart,	dass	der	

Kunde	uns	anteilsmäßig	Miteigentum	überträgt.	Der	

Kunde	verwahrt	das	so	entstandene	Alleineigentum	

oder	Miteigentum	unentgeltlich	für	uns.

(8)		Der	Kunde	 tritt	 uns	auch	die	Forderungen	 zur	Si-

cherung	 unserer	 Forderungen	 gegen	 ihn	 ab,	 die	

durch	die	Verbindung	des	Kaufgegenstands	mit	ei-

nem	Grundstück	oder	einem	Gebäude	gegen	einen	

Dritten	erwachsen.

(9)		Wir	 verpflichten	uns,	die	uns	zustehenden	Sicher-

heiten	auf	Verlangen	des	Kunden	insoweit	freizuge-

ben,	als	der	realisierbare	Wert	unserer	Sicherheiten	

die	zu	sichernden	Forderungen	um	mehr	als	10%	

übersteigt;	die	Auswahl	der	freizugebenden	Sicher-

heiten	obliegt	uns.

--------------------------------------------------------------

§ 15 Produktinstruktionen

Der	 Kunde	 ist	 verpflichtet,	 die	 von	 uns	 übergebenen	

Produktinstruktionen	 sorgfältig	 zu	 beachten	 und	 an	

etwaige	 Nutzer	 unter	 besonderem	 Hinweis	 weiterzu-

leiten.

--------------------------------------------------------------

§ 16 Abwehrklausel

Diese	 Geschäftsbedingungen	 gelten	 ausschließlich;	

entgegenstehende	 oder	 von	 diesen	 Geschäftsbedin-

gungen	abweichende	Bedingungen	des	Kunden	wer-

den	von	uns	nicht	anerkannt,	es	sei	denn,	wir	stimmen	

ausdrücklich	 und	 schriftlich	 ihrer	 Geltung	 zu.	 Diese	

Geschäftsbedingungen	gelten	auch	dann,	wenn	wir	in	

Kenntnis	 entgegenstehender	oder	 von	diesen	Bedin-

gungen	 abweichender	 Bedingungen	 des	 Kunden	 die	

Leistung	an	ihn	vorbehaltlos	erbringen.

--------------------------------------------------------------

§ 17 Geltendes Recht und Gerichtsstand 

1)			Es	gilt	das	Recht	der	Bundesrepublik	Deutschland.	

Die	 Anwendung	 des	 UN-Kaufrechts	 ist	 ausge-

schlossen.	

(2)		Hat	der	Kunde	keinen	allgemeinen	Gerichtsstand	in	

Deutschland	oder	 in	einem	anderen	EU-Mitglieds-

staat,	 so	 ist	 ausschließlicher	 Gerichtsstand	 für	

sämtliche	 Streitigkeiten	 aus	 diesem	 Vertrag	 unser	

Geschäftssitz.

(3)		Ist	 der	 Kunde	 Kaufmann,	 eine	 juristische	 Person	

des	öffentlichen	Rechts	oder	 ein	 öffentlich-rechtli-

ches	Sondervermögen,	so	ist	Gerichtsstand	das	für	

unseren	Geschäftssitz	zuständige	Gericht.	Wir	sind	

auch	berechtigt,	den	Kunden	an	seinem	allgemei-

nen	Gerichtsstand	zu	verklagen.

--------------------------------------------------------------

§ 18 Salvatorische Klausel 

Sollte	eine	Bestimmung	des	Vertrages	unwirksam	sein	

oder	 werden	 oder	 der	 Vertrag	 unvollständig	 sein,	 so	

bleibt	die	Rechtswirksamkeit	der	übrigen	Bestimmun-

gen	hiervon	unberührt.
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